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Recklinghausen, 22.05.2025 
 
Antrag für den Kreisausschuss und den Kreistag 

Änderungsantrag zur Vorlage 2025/119 

Sehr geehrter Herr Landrat Klimpel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

den folgenden Änderungsantrag zur Vorlage 2025/119 bitten wir zu den Sitzungen des 
Kreisausschusses am 26.05.2025 sowie des Kreistags am 02.06.2025 zu behandeln. 
 
Die Vorlage 2025/119 „3. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW – Stellungnahme 
des Kreises Recklinghausen“ wird wie folgt geändert: 
 
Zu Ziel 6.1-1 Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 
Es erfolgt eine Ergänzung des Ziels dahingehend, dass zukünftige Brachflächen nicht mehr 
auf noch nicht in Anspruch genommene Siedlungsflächenreserven angerechnet werden. 
 
Der Kreis Recklinghausen lehnt diese Nichtanrechnung von Brachflächen ab. Nach 
Berechnung des BUND würde diese geänderte Regelung die Ausweisung von über 40 km², 
allein im Bereich des RVR, als Siedlungsflächen ermöglichen. Zur Veranschaulichung: Dies 
wäre mehr als die Fläche der Stadt Oer-Erkenschwick. 
Im Interesse des Schutzes der noch vorhandenen Freiräume sind vorab die vorhandenen, 
sowie zukünftig entstehenden, Brachflächen zu reaktivieren. Da hierzu zum Teil erhebliche 
Investitionen (etwa zur Altlastensanierung) erforderlich sind, fordert der Kreis 
Recklinghausen eine verstärkte finanzielle Unterstützung für die erforderlichen 
Maßnahmen. 
 
Zu Ziel 6.4.-1 Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben 
Der Kreis Recklinghausen begrüßt die eingeräumte Möglichkeit, die Hälfte des Geländes 
des geplanten newParks, als Energiepark zu nutzen, als positiven Schritt. Er hält ihn jedoch 
für nicht ausreichend. 
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Angesichts der erheblichen Bedeutung der Erzeugung regenerativer Energien, hält der Kreis 
die Nutzung der Flächen in Datteln und Waltrop für diesen Zweck für sinnvoll und fordert: 
- Diese Nutzung muss verbindlich festgelegt werden. 
- Diese Zweckänderung muss die gesamten 130 ha betreffen. 
- Es muss festgelegt werden, dass die Errichtung von Photovoltaikanlagen in einer Form 
erfolgt, die auch eine weitere landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht (Agri-Photovoltaik). 
 
Vielen Dank vorab und 
freundliche Grüße 
 

 
Silke Krieg 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende  
Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 


